
Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger Tel.: 0664 / 43 55 469

1220 Wien, Schiffmühlenstraße 99/3/26 office@steiner-sv.at
3100 St. Pölten, Schießstattring 31/6 www.steiner-sv.at

An das

Bezirksgericht Fünfhaus
Gasgasse 1-7
1150 Wien

Wien, 16.04.2026
GZ 39 E 2/26i 26027-1150

Grundbuch: 01306 Rudolfsheim

Einlagezahl: 632 B-LNR: 5, 6, 17, 22, 28 und 30

Mindestanteile: 16 / 1197 B-LNR. 5 Gechäftslokal
37 / 1197 B-LNR. 6 W 3/4
76 / 1197 B-LNR. 17 W 18-20
73 / 1197 B-LNR. 22 W 25/26
64 / 1197 B-LNR. 28 W 36, Terrasse
93 / 1197 B-LNR. 30 W 38

Bezirksgericht: Fünfhaus

Adresse: 1150 Wien, Felberstraße 64 / Huglgasse 2

BEWERTUNGSGUTACHTEN

MITEIGENTUMSANTEILE - WOHNUNGSEIGENTUM

Zur Ermittlung der V E R K E H R S W E R T E  der Miteigentumsanteile - 
Wohnungseigentum an der Liegenschaft
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Allgemeine Angaben

Befund

Beschreibung der Liegenschaft

Gutachten und Bewertung

Vergleichswerte Geschäftslokal & W 3/4, W 38

Ertragswerte W 18-20, W 25/26, W 36,Terrasse

Rechte und Lasten

Wohnungsgebrauchsrecht an W 38

Verkehrswerte

Beilagen

Beilage 1 Grundbuchsauszug
Beilage 2 Grundrisse
Beilage 3 Fotodokumentation
Beilage 4 Energieausweise (Auszüge)
Beilage 5 Wohnungseigentumsvertrag
Beilage 6 Mietverträge

Literatur:

+ Liegenschaftsbewertungsgesetz ( LBG )
+ ÖNorm B 1802 Teil 1, Teil 2 und Teil 3
+ ÖNorm B 1800
+ Vergleichswertverfahren Liegenschaftsbewertungsakademie Graz

Kainz, 08/2004
+ Vergleichswertverfahren Donau-Universität Krems - LBA Graz

Hubner, 09/2010
+ Sachwertverfahren Liegenschaftsbewertungsakademie Graz

Kainz, 10/2004
+ Sachwertverfahren Donau-Universität Krems - LBA Graz

Steppan, 10/2010
+ Ertragswertverfahren Liegenschaftsbewertungsakademie Graz

Seiser, 11/2004
+ Ertragswertverfahren Donau-Universität Krems - LBA Graz

Roth, 09/2010
+ Liegenschaftsbewertung, 6. Auflage, Wien 2010

Heimo Kranewitter
+ Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Köln 2002

Kleiber - Simon - Weyers
+ Nutzungsdauerkatalog

Landesverband Steiermark und Kärnten, 3.Auflage 2006
+ Immobilienbewertung Österreich, 4. aktualisierte und erweiterte Auflage 2022

Bienert / Funk

INHALTSVERZEICHNIS
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ALLGEMEINE ANGABEN

Liegenschaft MITEIGENTUMSANTEILE - WOHNUNGSEIGENTUM
Grundbuch 01306 Rudolfsheim EZ 632
B-LNR. 5 Gechäftslokal Anteil: 16 / 1197
B-LNR. 6 W 3/4 Anteil: 37 / 1197
B-LNR. 17 W 18-20 Anteil: 76 / 1197
B-LNR. 22 W 25/26 Anteil: 73 / 1197
B-LNR. 28 W 36, Terrasse Anteil: 64 / 1197
B-LNR. 30 W 38 Anteil: 93 / 1197
1150 Wien, Felberstraße 64 / Huglgasse 2

Auftraggeber Bezirksgericht Fünfhaus
1150 Wien, Gasgasse 1-7
in der Exekutionssache
GZ 39 E 2/26i des Bezirksgerichtes Fünfhaus
betreffend Zwangsversteigerung

Auftrag und Zweck Feststellung der Verkehrswerte
der Bewertung der Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum

Grundbuch 01306 Rudolfsheim EZ 632
B-LNR. 5 Gechäftslokal Anteil: 16 / 1197
B-LNR. 6 W 3/4 Anteil: 37 / 1197
B-LNR. 17 W 18-20 Anteil: 76 / 1197
B-LNR. 22 W 25/26 Anteil: 73 / 1197
B-LNR. 28 W 36, Terrasse Anteil: 64 / 1197
B-LNR. 30 W 38 Anteil: 93 / 1197
1150 Wien, Felberstraße 64 / Huglgasse 2
Bewertung erfolgt ohne Inventar

Bewertungsstichtag 05.03.2026

Befundaufnahme /
Besichtigungstag 05.03.2026
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Grundlagen und Unterlagen der Bewertung

Grundbuchsauszug vom: 25.03.2026

Besichtigung vom:

Erhebungen: Grundbuchsabfragen am 25.02.2026, am 08.03.2026 und am 25.03.2026
Erhebung MA 37/15. Bezirk am 02.03.2026
Abfrage HV Obwalt Immobilienverwaltung GmbH am 08.03.2026
Abfrage Umweltbundesamt - Altlastenkarte am 25.03.2026
Abfrage Flächenwidmungs- und Bebauungsplan am 25.03.2026
Erhebungen der Vergleichspreise

Unterlagen / Dokumente:

Dokument vom September 1901
Bescheid Bauliche Abänderungen (Zusammenlegung Top 18/19 und Top 20)
   MA 37/15 - Felberstraße 64/4/76 vom 23.09.1976
Bescheid Bauliche Änderungen Top 26
   MA 37/15 - Felberstraße 64/4/86 vom 1505.1986
Bescheid Bauliche Änderungen (Zusammenlegung Top 25 und Top 26)
   MA 37/15 - Felberstraße 64/3064/87 vom 15.12.1987
Beschreibung Aufzugsanlage 
Statische Berechnung Aufzugs-Schacht vom 09.09.1999
Einreichplan Dachgeschossausbau, bauliche Änderungen, Aufzugseinbau aus 2000
Bescheid Baubewilligung Zubau und bauliche Änderungen (Dachgeschossausbau)
   MA 34/15-Felberstraße 64/728/2000 vom 08.03.2001
Bescheid Baubewilligung Personenaufzug
   MA 37-A/15-51/2001 vom 29.03.2001
Bearbeitungsbogen Fertigstellungsanzeige - Aufzug
   MA 37-A/15-264/2003 vom 16.12.2003
Bearbeitungsbogen Fertigstellungsanzeige Dachgeschossausbau, Wohnungsumbauten
   MA 37/15-Felberstraße 64/697/04 vom 26.05.2004

Bescheinigung zur Einverleibung des Wohnungseigentums
   MA 37/15 - Felberstraße 64/2511/92 vom 01.10.1992
Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag vom 20.11.1992
Gutachten zur Ermittlung der selbständigen Räumlichkeiten, 
   Dipl.-Ing. Sassan Hossein vom 23.04.2001
Entscheidung Nutzwertfestsetzung Zentrale Schlichtungsstelle
   MA 16 - Schli - ZS 3446/2001 vom 15.05.2001

Mietvertrag Top 18-20 vom 01.04.1976
Mietvertrag Top 25/26 vom 14.12.1987
Mietvertrag Top 36 vom 16.10.2009

Schreiben HV Obwalt Immobilienverwaltung GmbH vom 25.03.2026
Betriebskosten- und Rücklagenabrechnung 2024
monatliche Vorschreibungen (Eigentümer) ab 1/2026
monatliche Vorschreibungen (Mieter) ab 1/2026
Protokoll der Eigentümerversammlung vom 05.11.2024
Vorausschau 2026
Energieausweis vom 19.09.2024
Grundrisse

05.03.2026
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BEFUND

Grundbuchsauszug
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BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT

Gebäudebeschreibung, Beschaffenheit und Nutzung

Das Wohnhaus wurde um das Jahr 1900 errichtet. Seit der Errichtung erfolgten diverse
Wohnungszusammenlegungen und -umbauten. Der Dachgeschossausbau, der Aufzugseinbau und
weitere Wohnungsumbauten erfolgten in den Jahren 2001 bis 2004.
Das Gebäude besteht aus einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss, drei Obergeschossen und einem
Dachgeschoss. Im Kellergeschoss sind die Parteienkeller, im Erdgeschoss sind ein Geschäftslokal und
Wohnungen, in den Obergeschossen und im Dachgeschoss sind Wohnungen angeordnet.
Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet und hat eine einfach gegliederte Fassade.
Das Dach des Gebäudes ist als Satteldach mit Dachgauben ausgebildet.
Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet.

Das Wohnhaus ist parifiziert, an den Wohnungen ist Wohnungseigentum begründet und im Grundbuch
der EZ 632 entsprechend der Nutzwertfestsetzung der MA 16 - Schli - ZS 3446/2001 vom 15.05.2001
einverleibt. Die Kellerabteile sind den Wohnungen nicht als Zubehör gemäß WEG zugeordnet.

Das Gebäude ist in einem dem Alter entsprechend durchschnittlichen Zustand vorhanden.

Stand: 16.04.2026
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Geschäftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)

Beschreibung

Wohnungsausstattung

Top 3 und Geschäftslokal

Vorraum/Küche:
Boden: beschichtet
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Eingangstüre: Kunststoff-Alutüre
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkörper

L-förmige Küchenausstattung mit Geräten
Parapet sehr niedrig (h=0,55m)

Bad/WC:
Boden: Beton beschichtet
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Heizung: Handtuchheizkörper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten

Das Geschäftslokal (B-LNR. 5) und die Wohnung W 3/4 (B-LNR. 6) sind baulich abgeändert und bestehen
in der Natur aus der Wohnung Top 3 (inkl. Geschäftslokal) und der Wohnung Top 4. Die beiden Einheiten
befinden sich im Erdgeschoss.
Die mit dem Geschäftslokal verbundene Wohnung Top 3 besteht aus einem Vorraum/Küche, einem
Bad mit WC, einer Waschküche und einem Zimmer. Der Eingang befindet sich straßenseitig (Eingang
Geschäftslokal). Die Wohnung ist mit dem Zimmer zur Felberstraße (südseitig), mit der Küche zur
Felberstraße und zur Huglgasse (westseitig) ausgerichtet. Die Beheizung und Warmwasserversorgung
erfolgt durch eine Gastherme in der Waschküche, die raumseitige Wärmeabgabe erfolgt durch
Plattenheizkörper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster belichtet.
Die Wohnung Top 4 besteht aus einem Vorraum mit Küche, einem kleinen Bad mit WC und einem
Zimmer. Die Wohnung ist zur Huglgasse (westseitig) ausgerichtet. Die Beheizung erfolgt durch einen
Ölofen im Zimmer, die Warmwasserversorgung erfolgt durch einen Gas-Warmwasserspeicher. Die
Wohnung wird durch Kunststofffenster belichtet.

Bauwerksstatische und vermessungstechnische Überprüfungen sowie bautechnische und
haustechnische Bauwerksüberprüfungen haben durch den Sachverständigen im Zuge der
Befundaufnahme auftragsgemäß nicht stattgefunden (kein bautechnisches Gutachten), die
Beschreibung der vorhandenen Bauausführungen erfolgte ausschließlich durch augenscheinliche
Befundung des Gebäudebestandes (ohne Bauwerksöffnungen).

Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehör gemäß WEG).
Die Wohnungen sind teilweise unmöbliert, die vorhandene Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht 
Gegenstand der Bewertung.

Die Wohnung Top 3 (inkl. Geschäftslokal) befindet sich in einem durchschnittlich bis guten Zustand, die
Wohnung Top 4 ist in einem unsanierten Zustand vorhanden.

Stand: 16.04.2026
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Zimmer:
Boden: Beton beschichtet
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offen zu Vorraum
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkörper

Galerie (Schlafkoje)

Waschküche:
Boden: Beton beschichtet
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge

Waschmaschinenanschluss
Gastherme

Top 4

Vorraum/Küche:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Eingangstüre: 2-flügelige Holzfüllungstüre in Holzzarge

einzeilige Küchenausstattung mit Geräten
Warmwasserspeicher (Gas)

Bad/WC:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge

Dusche mit Armatur
Stand-WC mit Aufputz-Spülkasten

Zimmer:
Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Holztüre mit Glasfüllung in Holzzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Ölofen

Topografie

Nutzfläche Geschäftslokal: 19,91 m²
Nutzfläche Wohnung W 3/4: 60,41 m²
Nutzfläche gesamt: 80,32 m²

Die Nutzfläche ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.

Die Wohnungen sind teilweise unmöbliert, die vorhandene Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht 
Gegenstand der Bewertung.
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Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17)

Wohnungsbeschreibung

Wohnungsausstattung

Vorraum:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Türe: Eingangstüre: 2-flügelige Holztüre mit Glasfüllung in Holzzarge

Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten unter Putz montiert

WC/Dusche:
Boden: Fliesen
Wände: Fliesen
Decke: Deckenverkleidung
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten

Küche: Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge
Fenster: zu Wohnraum

zweizeilige Küchenausstattung mit Geräten

Flur: Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge

 3 Zimmer und Kabinett:
Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge
Fenster: Holzkastenfenster
Heizung: Elektro-Konvektor

Bad: Boden: Fliesen
Wände: Fliesen auf ca. 2m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Holztüre mit Glasfüllung in Holzzarge

Badewanne mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Waschmaschinenanschluss
Elektro-Warmwasserspeicher

Die Wohnung W 18-20 liegt im 2. Obergeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC/Dusche,
einem Bad, einer Küche, einem Flur, drei Zimmer und einem Kabinett. Die Wohnung ist zur Felberstraße
(südseitig) ausgerichtet. Die Raumhöhe beträgt rund 2,90m.

Die Wohnung wird durch Elektro-Konvektoren beheizt und durch einen Elektro-Warmwasserspeicher mit
Warmwasser versorgt. Die Wohnung wird durch Holzkastenfenster belichtet.
Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehör gemäß WEG).
Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Stand: 16.04.2026
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Topografie

Nutzfläche Wohnung W 18-20: 89,73 m²

Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22)

Wohnungsbeschreibung

Wohnungsausstattung

Vorraum:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Eingangstüre: glatte Holztüre in Holzzarge
Heizung: Plattenheizkörper

WC: Boden: Fliesen
Wände: Fliesen
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge
Heizung: Plattenheizkörper

Stand-WC mit Aufputz-Spülkasten

Bad: Boden: Fliesen
Wände: Fliesen
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkörper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur

Flur: Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Türe: offen

Garderobe:
Boden: PVC-Belag
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge

Die Nutzfläche ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.

Die Wohnung W 25/26 liegt im 2. Obergeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC, einem Bad,
einer Küche, einem Flur, einer Garderobe, zwei Zimmer und einem Kabinett. Die Wohnung ist mit den
zwei Zimmer zur Huglgasse (westseitig) und mit dem Kabinett und dem Bad hofseitig (ostseitig)
ausgerichtet. 

Die Wohnung wird durch eine Gastherme in der Küche beheizt und mit Warmwasser versorgt, die
raumseitige Wärmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkörper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster
belichtet.
Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehör gemäß WEG).
Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.
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Küche: Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Türe: offen

zweizeilige Küchenausstattung mit Geräten
Gastherme

 2 Zimmer und Kabinett:
Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: Deckenverkleidung (Holz)
Türe: Holztüre mit Glasfüllung bzw. glatte Holztüre in Holzzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkörper

Topografie

Nutzfläche Wohnung W 25/26: 81,84 m²

Wohnung W 36, Terrasse (B-LNR. 28)

Wohnungsbeschreibung

Wohnungsausstattung

Vorraum:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Eingangstüre: glatte Holztüre in Stahlzarge
Heizung: Plattenheizkörper

Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten unter Putz montiert

WC: Boden: Fliesen
Wände: Fliesen auf ca. 2m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Heizung: Plattenheizkörper

Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten

Die Nutzfläche ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.

Die Wohnung W 36, Terrasse liegt im Dachgeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC, einem
Bad, einer Küche, einem Abstellraum und zwei Zimmer. Die Wohnung ist mit einem Zimmer und der
Küche zur Felberstraße (südseitig) und mit einem Zimmer hofseitig (nordseitig) ausgerichtet. Dem
hofseitigen Zimmer ist eine Terrasse vorgelagert.

Die Wohnung wird durch eine Gastherme in einem der Zimmer beheizt und mit Warmwasser versorgt, die
raumseitige Wärmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkörper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster
belichtet.
Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehör gemäß WEG).
Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.
Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.
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Bad: Boden: Fliesen
Wände: Fliesen auf ca. 2m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Heizung: Plattenheizkörper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Waschmaschinenanschluss

Küche: Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offen
Fenster: Dachflächenfenster
Heizung: Plattenheizkörper

einzeilige Küchenausstattung mit Geräten

Zimmer:Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkörper

Gastherme

Zimmer:Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offen 
Fenster: Kunststofffenster
Heizung: Plattenheizkörper

Terrasse:
Boden: Holzboden
Brüstung: Metall

Topografie

Nutzfläche Wohnung W 36: 65,50 m²
Terrasse: 11,94 m²

Wohnung W 38 (B-LNR. 30)

Wohnungsbeschreibung

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Die Wohnung W 38 liegt im Dachgeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem WC, einem Bad,
einer Küche, einem Abstellraum und drei Zimmer. Die Wohnung ist großteils zur Huglgasse (westseitig)
ausgerichtet sowie teilweise mit dem Wohnzimmer zur Felberstraße (südseitig). Die Raumhöhe beträgt
rund 3,70m, im Bereich der Außenwände sind Dachschrägen vorhanden.

Die Wohnung wird durch eine Gastherme im Vorraum beheizt und mit Warmwasser versorgt, die
raumseitige Wärmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkörper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster
belichtet.
Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehör gemäß WEG).
Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Nutzfläche ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.
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Wohnungsausstattung

Vorraum:
Boden: PVC-Belag
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Eingangstüre: glatte Holztüre in Stahlzarge
Heizung: Plattenheizkörper

Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten unter Putz montiert
Gastherme

WC: Boden: PVC-Belag
Wände: geputzt und gemalt bzw. PVC-Belag
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge
Heizung: Handtuchheizkörper

Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten

Bad: Boden: Fliesen
Wände: Glasverkleidung auf ca. 2m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Holz-Schiebetüre
Heizung: Plattenheizkörper

Eck-Badewanne mit Armatur
Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur

Abstellraum:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge

Küche: Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offen zu Wohnzimmer
Fenster: Dachflächenfenster
Heizung: Plattenheizkörper

einzeilige Küchenausstattung mit Geräten

Wohnzimmer:
Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offen zu Vorraum
Fenster: Kunststofffenster mit Außenjalousien
Heizung: Plattenheizkörper

Klima-Gerät

2 Zimmer:
Boden: Holzboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Holzzarge
Fenster: Dachflächenfenster
Heizung: Plattenheizkörper

Klima-Gerät

Stand: 16.04.2026
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Topografie

Nutzfläche Wohnung W 38: 116,69 m²

Flächenwidmung

Lage, Maße und Form

Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Nutzfläche ist der Nutzwertfestsetzung der Zentralen Schlichtungsstelle, MA 16 - Schli - ZS 3446/2001
vom 15.05.2001 entnommen.

Gemäß gültigem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan des Magistrates der Stadt Wien (MA 21 -
Plandokument Nr.7413) liegt die Liegenschaft im "Bauland Gemischtes Baugebiet - GB", entlang der
Felberstraße mit der Bauklasse IV in geschlossener Bauweise und einer Höhenbeschränkung auf 18m,
entlang der Huglgasse mit der Bauklasse III in geschlossener Bauweise, hofseitig mit dem Zusatz "GV-
Geschäftsviertel" mit der Bauklasse I in geschlossener Bauweise und einer Höhenbeschränkung auf
4,5m.

Die Liegenschaft besteht aus den Grundstücken mit der Nr. .995 und der Nr. 1305 in der EZ 632
Grundbuch 01306 Rudolfsheim. Die Liegenschaft grenzt südseitig mit einer Länge in Straßenflucht von
rund 22m an die Felberstraße und westseitig mit einer Länge in Straßenflucht von rund 25m an die
Huglgasse.
Die Liegenschaft weist ein sehr geringes Gefälle in südlicher Richtung auf.

Stand: 16.04.2026
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Größe der Liegenschaft

Grundstücksfläche der Liegenschaft EZ 632 532 m²

Baubehördliche Bewilligung

Energieausweis

Anschlüsse

Verwaltung des Wohnhauses

Betriebskosten - monatliche Aufwendungen

Geschäftslokal

Reparaturrücklage 22,50 €
Betriebskosten 63,10 €
gesamt per Monat 85,60 €

Wohnung 3

Reparaturrücklage 44,43 €
Betriebskosten 114,21 €
gesamt per Monat 158,64 €

Wohnung 4

Reparaturrücklage 23,83 €
Betriebskosten 61,26 €
gesamt per Monat 85,09 €

Wohnung W 18-20

Reparaturrücklage 101,39 €
Betriebskosten 260,65 €
Liftbetriebskosten 69,09 €
gesamt per Monat 431,13 €

Die monatliche Vorschreibung der Betriebskosten beträgt gem. Eigentümervorschreibung ab 01/2026
derzeit (inkl. Umsatzsteuer):

Die Liegenschaft ist an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen und verfügt über Strom-, Gas-,
Wasser- und Kanalanschluss.

Das Wohnhaus wird von der Hausverwaltung 
          Obwalt Immobilienverwaltung GmbH 
          1200 Wien, Pappenheimgasse 60/4
verwaltet.

Das Gebäude wurde um das Jahr 1900 errichtet. Der Dachgeschossausbau, Wohnungsumbauten und der
Aufzugseinbau erfolgten aufgrund der Baubewilligungen MA 34/15-Felberstraße 64/728/2000 vom
08.03.2001 und MA 37-A/15-51/2001 vom 29.03.2001. Die Fertigstellungsanzeigen liegen unter den
Aktenzahlen MA 37-A/15-264/2003 vom 16.12.2003 und MA 37/15-Felberstraße 64/697/04 vom
26.05.2004 auf.

Die angegebene Fläche entspricht dem derzeitigen Grundbuchsstand. Eine vermessungstechnische
Überprüfung auf Übereinstimmung mit dem Bestand in der Natur wurde nicht durchgeführt.

Der spezifische Heizwärmebedarf beträgt gemäß den von der Hausverwaltung übergebenen
Energieausweisen vom 19.09.2024 für das Erdgeschoss bis zum 3.Obergeschoss rund 103 kWh/m²a, 
für das Dachgeschoss rund 49 kWh/m²a.

Stand: 16.04.2026
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Wohnung W 25/26

Reparaturrücklage 92,48 €
Betriebskosten 237,73 €
Liftbetriebskosten 63,02 €
gesamt per Monat 393,23 €

Wohnung W 36, Terrasse

Reparaturrücklage 74,01 €
Betriebskosten 190,27 €
Liftbetriebskosten 50,44 €
gesamt per Monat 314,72 €

Wohnung W 38

Reparaturrücklage 131,85 €
Betriebskosten 338,94 €
Liftbetriebskosten 89,86 €
gesamt per Monat 560,65 €

Rücklagen Wohnhaus

Bestandrechte - Vermietung

Kontaminierung

Die Wohnungseigentumsobjekte Geschäftslokal (B-LNR. 5) und W 3/4 (B-LNR. 6) sind bestandfrei 
(werden eigengenutzt).

Die Aufwendungen für elektrische Energie und Gas sind verbrauchsabhängig mit den Energieversorgern
zu verrechnen.

Gemäß Vorausschau 2026 betrug die Reparaturrücklage zum 28.11.2025 rund € 32.000,-- zu Gunsten
der Eigentümergemeinschaft.

Die Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17) ist gemäß Mietvertrag ab 01.04.1976 unbefristet vermietet. Der 
monatliche Hauptmietzins beträgt derzeit netto € 152,07 zuzügl. € 299,76 Betriebskosten und € 45,19 USt 
und ist wertgesichert.

Gemäß Abfrage beim Umweltbundesamt vom 25.03.2026 scheint die bewertungsgegenständliche
Liegenschaft in der Altlastenkarte des Umweltbundesamtes nicht auf.
Eine gesonderte Überprüfung der Liegenschaft auf Kontaminierung wurde nicht durchgeführt.

Die Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22) ist gemäß Mietvertrag vom 14.12.1987 unbefristet vermietet. Der 
monatliche Hauptmietzins beträgt derzeit netto € 139,95 zuzügl. € 273,41 Betriebskosten und € 41,34 USt 
und ist wertgesichert.

Die Wohnung W 36 (B-LNR. 28) ist gemäß Mietvertrag vom 16.10.2009 unbefristet vermietet. Der 
monatliche Hauptmietzins beträgt derzeit netto € 431,70 zuzügl. € 218,82 Betriebskosten und € 65,06 USt 
und ist wertgesichert.

Die Wohnung W 38 (B-LNR. 30) ist wird eigengenutzt.
Im Grundbuch ist ein Wohnungsgebrauchsrecht für den Ehegatten der Eigentümerin eingetragen.

Stand: 16.04.2026
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Lage

Quelle: http://www.wien.gv.at/viennagis

Verkehrsverhältnisse

Infrastruktur

Die Erschließung des Wohnhauses erfolgt von der Felberstraße.
Über die Felberstraße ist die als Westausfahrt bezeichnete Hadikgasse in Richtung zur A1 -
Westautobahn "Anschlussstelle Auhof" erreichbar. Der Gürtel bietet weiters gute Verkehrsverbindungen
Richtung Süden über die Triester Straße zur A2 - Südautobahn und Richtung Norden über die Nordbrücke
zur A22 - Donauuferautobahn. 
An öffentlichen Verkehrsmitteln steht die U-Bahnlinie U3 (Station Schweglerstraße) mit Anbindung an den
Westbahnhof mit Schnellbahn, U-Bahnlinie U6 und diversen Straßenbahnlinien zur Verfügung. 

Das Wohnhaus liegt in mittlerer Wohnlage im 15. Bezirk der Bundeshauptstadt Wien in einem dicht
besiedelten Wohngebiet zwischen der Felberstraße in südlicher Richtung, der Hütteldorfer Straße in
nördlicher Richtung, der Johnstraße in westlicher Richtung und der Schweglerstraße in östlicher Richtung,
das teilweise mit einzelnen Gewerbebetrieben und Bürobauten durchmischt ist.

Die Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in der Umgebung vor allem in der Märzstraße und der
Hütteldorfer Straße vorhanden. Die nächstgelegenen Einkaufszentren sind das kleine Einkaufszentrum
"Meiselmarkt" an der Johnstraße und das "EKZ Lugnercity" am Neubaugürtel. Einige Großbetriebe des
Einzelhandels und Fachmärkte sind an der Hadikgasse vorhanden. Alle wichtigen Verwaltungs- und
Versorgungseinrichtungen sind im Bezirk bzw. in den angrenzenden Bezirken gegeben. Schulen und
Kindergärten sind in der näheren Umgebung vorhanden.

Stand: 16.04.2026
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GUTACHTEN UND BEWERTUNG

Allgemeine Bewertungsgrundlagen

Bewertungsmethode

Für die Berechnung des Verkehrswertes stehen
das Vergleichswertverfahren
das Sachwertverfahren
und das Ertragswertverfahren

zur Verfügung.
Bei jeder Bewertung ist zu prüfen, welches Verfahren zum Ziel führt.

Der Vergleichswert

Das Ziel der vorzunehmenden Bewertung ist der Verkehrswert der gegenständlichen Liegenschaft. Dieser
wird durch den Preis bestimmt, der im redlichen Geschäftsverkehr von jedermann, demnach unbeeinflusst
von persönlichen und ungewöhnlichen Verhältnissen, nach Beschaffenheit, Lage und Verwertbarkeit des
Bewertungsgegenstandes, bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Der gewöhnliche Geschäftsverkehr ist
der Handel auf dem freien Markt, bei dem sich der Preis nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von
Angebot und Nachfrage bestimmt.

Für die Bewertung einer bestandfreien Eigentumswohnung ist das Vergleichswertverfahren als das für
Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum geeignete Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 
Für die Bewertung einer vermieteten Eigentumswohnung ist das Ertragswertverfahren als das für
Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum geeignete Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

Aus den Ergebnissen der Wertermittlungsverfahren ist der Verkehrswert der Miteigentumsanteile -
Wohnungseigentum abzuleiten.

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen
vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich
der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen.
Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres
Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum
Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag
vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des
betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten.

Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche
Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn
der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise
entsprechend berichtigt werden.
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Der Ertragswert

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem
Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert).

Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache nachhaltig erzielt
werden können (Rohertrag).

Durch Abzug des tatsächlichen Aufwandes für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache
(Bewirtschaftungsaufwand) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die
Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wird. Bei
der Ermittlung des Reinertrages ist überdies auf das Mietausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse
und Liquidationskosten bedacht zu nehmen.

Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen
sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen
Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können,
und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehendem Aufwand auszugehen; dafür können
insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen
werden.
Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise
erzielbaren Kapitalverzinsung.

Der Reinertrag ist um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes zu vermindern, um den Reinertrag der
baulichen Anlagen zu ermitteln. Der Reinertrag der baulichen Anlagen wird zum angemessenen Zinssatz
auf die Restnutzungsdauer kapitalisiert und ergibt damit den Ertragswert der baulichen Anlagen.
Der Ertragswert der Liegenschaft ist die Summe aus dem Ertragswert der baulichen Anlagen und dem
Bodenwert.

Stand: 16.04.2026
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Hinweise zur Bewertung
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Vergleichswert Geschäftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)

Bewertung

Vergleichsobjekte - Kaufvorgänge 2021 bis 2025

Vergleichsobjekt 1
Tagebuchzahl Felberstraße 58
Mindestanteil 54 / 1580 WE-Begründung k.A.
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 8,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 2
Tagebuchzahl Toßgasse 2
Mindestanteil 77 / 1714 WE-Begründung 2019
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 8,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 3
Tagebuchzahl Felberstraße 38
Mindestanteil 63 / 1104 WE-Begründung k.A.
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
Kaufpreis Stand 2026

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren im Sinn des § 4 LBG.
Das Vergleichswertverfahren ist zur Ermittlung des Wertes eines bestandfreien Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum eines Mehrfamilienwohnhauses das geeignete Verfahren.

4140/2023

68 m²

Lage vergleichbar

€ 238.000,00

27.03.2021
€ 160.000,00

€ 230.000,00
01.04.2021

€ 248.400,00

07.07.2023

€ 247.520,00

Lage vergleichbar

Als Vergleichsdaten wurden Preise von Verkaufsvorgängen von Eigentumswohnungen aus den Jahren
2021 bis 2025 aus der näheren Umgebung erhoben.
Wertbeeinflussende Unterschiede der einzelnen Vergleichsdaten (Vergleichswohnungen) im Bezug zur
bewertungsgegenständlichen Wohnung mussten wertmäßig vergleichbar gemacht (harmonisiert) und
entsprechend den wertmäßigen Veränderungen der Kaufpreise aus dem Immobilienpreisspiegel (für
gebrauchte Eigentumswohnungen) auf das Bewertungsjahr valorisiert werden.

Bodenkontaminationen wurden vom gefertigten Sachverständigen nicht untersucht.

€ 172.800,00

1968/2021

59 m²

2261/2021

71 m²
€ 230.000,00

Lage vergleichbar

€ 160.000,00

€ 238.000,00

Stand: 16.04.2026
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Vergleichsobjekt 4
Tagebuchzahl Goldschlagstraße 40
Mindestanteil 64 / 2080 WE-Begründung 2023.
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 5
Tagebuchzahl Felberstraße 64
Mindestanteil 64 / 1197 WE-Begründung 2001
Nutzfläche
Kaufpreis 

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
Kaufpreis Stand 2026

Nutzfläche

Vergleichsobjekt 1 59,00

Vergleichsobjekt 2 71,00

Vergleichsobjekt 3 68,00

Vergleichsobjekt 4 63,00

Vergleichsobjekt 5 76,00

Summen 337,00

arithmetisches Mittel

Abzug für Lage im Erdgeschoss sowie ausschließlich straßenseitig:
Abzug rund: 25% = -809,5 € / m² Nutzfläche

Vergleichspreis zum Stichtag: ist rund 2.430 € / m² Nutzfläche

Ermittlung Vergleichswert

berechnen: x 2.430  = 195.178 €  

Wertminderung wegen Mängel und Schäden 0 €  

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Berücksichtigung der Teilfläche Top 4 in unsaniertem Zustand.
Abzug rund 15% = -29.277 €  

Berücksichtigung der Teilfläche als Geschäftslokal gewidmet.
Abzug rund 10% = -19.518 €  

146.383 €  

80,32 m²

2.171,1

3.238,2

172.800 2.928,8

€/m²

26.09.2025

harm. + valor.

€ 165.000,00

€ 165.000,00

4936/2025

76,00 m²

4549/2025

16.190,8

y

249.000

63 m²
€ 249.000,00

Lage vergleichbar

€ 249.000,00
02.09.2025

€ 249.000,00

247.520 3.640,0

248.400 3.498,6

3.952,4

165.000

Lage vergleichbar

Kaufpreis

1.082.720

€ 165.000,00

Vergleichswert 
Geschäftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)
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Vergleichswert Wohnung W 38 (B-LNR. 30)

Bewertung

Vergleichsobjekte - Kaufvorgänge 2021 bis 2025

Vergleichsobjekt 1
Tagebuchzahl Märzstraße 57
Mindestanteil 198 / 3584 WE-Begründung 1996
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 8,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 2
Tagebuchzahl Stättermayergasse 6
Mindestanteil 127 / 968 WE-Begründung 2015
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 6,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 3
Tagebuchzahl Preysinggasse 29
Mindestanteil 174 / 4898 WE-Begründung 2021
Nutzfläche + Balkon

Kaufpreis

0%
-15%

Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
Kaufpreis Stand 2026

522/2023

67 m²
€ 409.500,00

Lage vergleichbar

€ 640.000,00
11.02.2022

€ 678.400,00

Lage vergleichbar

€ 500.000,00
17.03.2021

€ 540.000,00

135 m²
€ 640.000,00

1459/2022

Als Vergleichsdaten wurden Preise von Verkaufsvorgängen von Eigentumswohnungen aus den Jahren
2021 bis 2025 aus der näheren Umgebung erhoben.
Wertbeeinflussende Unterschiede der einzelnen Vergleichsdaten (Vergleichswohnungen) im Bezug zur
bewertungsgegenständlichen Wohnung mussten wertmäßig vergleichbar gemacht (harmonisiert) und
entsprechend den wertmäßigen Veränderungen der Kaufpreise aus dem Immobilienpreisspiegel (für
gebrauchte Eigentumswohnungen) auf das Bewertungsjahr valorisiert werden.

Bodenkontaminationen wurden vom gefertigten Sachverständigen nicht untersucht.

1998/2021

85 m²
€ 500.000,00

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren im Sinn des § 4 LBG.
Das Vergleichswertverfahren ist zur Ermittlung des Wertes eines bestandfreien Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum eines Mehrfamilienwohnhauses das geeignete Verfahren.

Lage vergleichbar

€ 348.075,00
20.01.2023

€ 361.998,00

Freiflächen
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Vergleichsobjekt 4
Tagebuchzahl Goldschlagstraße 40
Mindestanteil 96 / 2080 WE-Begründung k.A.
Nutzfläche + 25,54m² Terrasse

Kaufpreis

0%
-15%

Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 5
Tagebuchzahl Goldschlagstraße 80
Mindestanteil 97 / 769 WE-Begründung 2015
Nutzfläche + 16,47m² Balkon

Kaufpreis

0%
-15%

Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
Kaufpreis Stand 2026

Nutzfläche

Vergleichsobjekt 1 85,00

Vergleichsobjekt 2 135,00

Vergleichsobjekt 3 67,00

Vergleichsobjekt 4 88,00

Vergleichsobjekt 5 90,00

Summen 465,00

arithmetisches Mittel

Vergleichspreis zum Stichtag: ist rund 5.450 € / m² Nutzfläche

Ermittlung Vergleichswert

berechnen: x 5.450  = 635.961 €  

Wertminderung wegen Mängel und Schäden keine augenscheinlich vorhanden 0 €  

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände 0 €  

635.961 €  

361.998 5.403,0

467.636 5.314,0

116,69 m²

Vergleichswert Wohnung W 38 (B-LNR. 30)

463.250

22.12.2023

€ 467.636,00

664/2024

88 m²
€ 529.000,00

Lage vergleichbar
Freiflächen

€ 449.650,00

4398/2025

90 m²
€ 545.000,00

Lage vergleichbar

€ 463.250,00
27.08.2025

€ 463.250,00

Freiflächen

Kaufpreis €/m²

540.000 6.352,9

678.400 5.025,2

harm. + valor. y

5.147,2

2.511.284 27.242,3

5.448,5

Stand: 16.04.2026
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Ertragswert Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17)

Hauptmietzins netto p.M. - Stand 01/2026

entspricht 1,69 €/m² 

Jahresrohertrag

abzüglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
15%

Jahresreinertrag

Kapitalisierungszinssatz 1,25% Lage und Miethöhe berücksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles 

Nutzfläche Top 18-20: 89,73 m²
Grundkostenanteil: 1.200 €  pro m² Nutzfläche

Bodenwertanteil Wohnung Top 18-20: 107.676 €  

abzüglich Bodenverzinsungsbetrag

ergibt Reinertrag der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer Gebäude 40 Jahre

Kapitalisierungsfaktor / Vervielfältiger 31,3269

Ertragswert der baulichen Anlage

zuzüglich Bodenwertanteil

Wertminderung wegen Mängel und Schäden

keinen augenscheinlichen Mängel und Schäden vorhanden

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Ertragswert Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17) 114.103 €  

0 €  

107.676 €  

0 €  

-273,73 €  

1.551,11 €  

-1.345,95 €  

205,16 €  

6.427 €  

152,07 €  

1.824,84 €  

Als Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet. 

Stand: 16.04.2026
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Ertragswert Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22)

Hauptmietzins netto p.M. - Stand 01/2026

entspricht 1,71 €/m² 

Jahresrohertrag

abzüglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
15%

Jahresreinertrag

Kapitalisierungszinssatz 1,25% Lage und Miethöhe berücksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles 

Nutzfläche Top 25/26: 81,84 m²
Grundkostenanteil: 1.200 €  pro m² Nutzfläche

Bodenwertanteil Wohnung Top 25/26: 98.208 €  

abzüglich Bodenverzinsungsbetrag

ergibt Reinertrag der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer Gebäude 40 Jahre

Kapitalisierungsfaktor / Vervielfältiger 31,3269

Ertragswert der baulichen Anlage

zuzüglich Bodenwertanteil

Wertminderung wegen Mängel und Schäden

keinen augenscheinlichen Mängel und Schäden vorhanden

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Ertragswert Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22) 104.470 €  

0 €  

0 €  

Als Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet. 

139,95 €  

1.679,40 €  

-251,91 €  

1.427,49 €  

-1.227,60 €  

199,89 €  

6.262 €  

98.208 €  

Stand: 16.04.2026
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Ertragswert Wohnung W 36 (B-LNR. 28)

Hauptmietzins netto p.M. - Stand 01/2026

entspricht 6,59 €/m² 

Jahresrohertrag

abzüglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
15%

Jahresreinertrag

Kapitalisierungszinssatz 2,50% Lage und Miethöhe berücksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles 

Nutzfläche Top 36: 65,50 m²
Grundkostenanteil: 1.200 €  pro m² Nutzfläche

Bodenwertanteil Wohnung Top 36: 78.600 €  

abzüglich Bodenverzinsungsbetrag

ergibt Reinertrag der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer Gebäude 40 Jahre

Kapitalisierungsfaktor / Vervielfältiger 25,1028

Ertragswert der baulichen Anlage

zuzüglich Bodenwertanteil

Wertminderung wegen Mängel und Schäden

keinen augenscheinlichen Mängel und Schäden vorhanden

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Ertragswert Wohnung W 36 (B-LNR. 28) 139.809 €  

Als Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet. 

0 €  

0 €  

431,70 €  

5.180,40 €  

-777,06 €  

4.403,34 €  

-1.965,00 €  

2.438,34 €  

61.209 €  

78.600 €  

Stand: 16.04.2026
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Ermittlung der Rechte und Lasten

Eintragungen im A2-Blatt: keine Eintragungen

Eintragungen im C-Blatt:

Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt nach Nutzflächen.

Im Grundbuch der EZ 632 B-LNR4 5, 6, 17, 22, 28 und 30 mit Abfragedatum 25.03.2026 sind folgende
Rechte und Lasten eingetragen.

PFANDRECHTE werden im Zuge der Wertermittlung der Liegenschaft nicht berücksichtigt (stellen keine
wertbeeinflussenden Lasten dar), die Pfandrechte sind jedoch bei Veräußerung der Liegenschaft
entsprechend zu berücksichtigen.

Stand: 16.04.2026
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WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT AN WOHNUNG W 38

Stand: 16.04.2026
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Ermittlung des Wertes des WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHTES

als Last für die Liegenschaft 

Nutzfläche Wohnung W 36: 116,69 m²
marktkonforme Mietansatz rund: 12,00 €/m²

ergibt monatlicher Mietzins netto rund 1.400,28 €

zuzüglich Bewirtschaftungskosten: 933,52 € 40% des Rohertrages

ergibt Gesamt-Mietzinsansatz pro Jahr rund 28.005,60 €

ergibt Liegenschaftsrohertrag rund:

Begünstigter: 54 Jahre

Barwertfaktor nach Sterbetafel: 17,323

ergibt:

-485.217 €

Rechte und Lasten 0 €  

-485.217 €  

Ermittlung des Verkehrswertes
Geschäftslokal und Wohnung W 3/4 (B-LNR. 5 und B-LNR. 6)

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten 0 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Einhundertsechsundvierzigtausend )

2.333,80 €
(Bewirtschaftungskosten werden 
von der Eigentümerin bezahlt)

28.010,00 €

geb.: 1972

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert der Miteigentumsanteile -
Wohnungseigentum an Geschäftslokal (B-LNR. 5) und Wohnungseigentum an W 3/4
(B-LNR. 6).

Verkehrswert der Miteigentumsanteile - 
Wohnungseigentum an Geschäftslokal (B-LNR. 5) 
und Wohnungseigentum an W 3/4 (B-LNR. 6)
mit Rechte und Lasten

0 €

146.383 €

146.383 €

146.383 €

146.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der
Vergleichswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

146.000 €  

-485.217 €

Wert des WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHTES 
als Last für die Liegenschaft:

Wohnungsgebrauchsrecht  
als Last für die Wohnung W 38

Stand: 16.04.2026
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Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 18-20 (B-LNR. 17)

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten 0 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Einhundertvierzehntausend )

Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 25/26 (B-LNR. 22)

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten 0 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Einhundertviertausend )

114.103 €

0 €

114.103 €

114.103 €

114.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der
Ertragswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an W 18-20 (B-LNR. 17)
mit Rechte und Lasten 114.000 €  

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an W 18-20 (B-LNR. 17).

104.470 €

0 €

104.470 €

104.470 €

104.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der
Ertragswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an W 25/26 (B-LNR. 22)
mit Rechte und Lasten 104.000 €  

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an W 25/26 (B-LNR. 22).

Stand: 16.04.2026
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Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 36, Terrasse (B-LNR. 28)

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten 0 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Einhundertvierzigtausend )

Ermittlung des Verkehrswertes
Wohnung W 38 (B-LNR. 30) ohne Wohnungsgebrauchsrecht

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten 0 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Sechshundertsechsunddreißigtausend )

139.809 €

0 €

139.809 €

139.809 €

140.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der
Ertragswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an W 36, Terrasse (B-LNR. 28)
mit Rechte und Lasten 140.000 €  

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an W 36, Terrasse (B-LNR. 28).

635.961 €

0 €

635.961 €

635.961 €

636.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der
Vergleichswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an W 38 (B-LNR. 30)
mit Rechte und Lasten 
(ohne Wohnungsgebrauchsrecht) 636.000 €  

Stand: 16.04.2026
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Wohnung W 38 (B-LNR. 30) mit Berücksichtigung Wohnungsgebrauchsrecht

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten inklusive Wohnungsgebrauchsrecht

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Einhunderteinundfünfzigtausend )

Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Das Gutachten umfasst 34 Seiten.

Bauwerksstatische und vermessungstechnische Überprüfungen sowie bautechnische und
haustechnische Bauwerksüberprüfungen haben durch den Sachverständigen im Zuge der
Befundaufnahme auftragsgemäß nicht stattgefunden (kein bautechnisches Gutachten), die
Beschreibung der vorhandenen Bauausführungen erfolgte ausschließlich durch
augenscheinliche Befundung des Gebäudebestandes (ohne Bauwerksöffnungen).

Die Verkehrswerte verstehen sich als " geldlastenfreie " Werte des
Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum an W 38 (B-LNR. 30).

635.961 €

0 €

635.961 €

150.744 €

151.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der
Vergleichswert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht
notwendig.

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an W 38 (B-LNR. 30)
mit Rechte und Lasten 
inklusive Wohnungsgebrauchsrecht 151.000 €  

-485.217 €

Stand: 16.04.2026
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Stand: 16.04.2026

26027-1150

Grundbuch: 01306 Rudolfsheim

Einlagezahl: 632 B-LNR: 5, 6, 17, 22, 28 und 30

Mindestanteile: 16 /  1197 B-LNR. 5 Gechäftslokal
37 /  1197 B-LNR. 6 W 3/4
76 /  1197 B-LNR. 17 W 18-20
73 /  1197 B-LNR. 22 W 25/26
64 /  1197 B-LNR. 28 W 36, Terrasse
93 /  1197 B-LNR. 30 W 38

Bezirksgericht: Fünfhaus

Adresse: 1150 Wien, Felberstraße 64 / Huglgasse 2

Beilage 1 Grundbuchsauszug
Beilage 2 Grundrisse
Beilage 3 Fotodokumentation
Beilage 4 Energieausweise (Auszüge)
Beilage 5 Wohnungseigentumsvertrag
Beilage 6 Mietverträge

Zur Ermittlung der V E R K E H R S W E R T E  der Miteigentumsanteile - 
Wohnungseigentum an der Liegenschaft

INHALTSVERZEICHNIS

BEILAGENSAMMLUNG

MITEIGENTUMSANTEILE - WOHNUNGSEIGENTUM

BEWERTUNGSGUTACHTEN
ZUM
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  1

GRUNDBUCHSAUSZUG

GZ-26027-1150_Felberstraße64_Huglgasse2-a/Beil1_GB-Auszüge



Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  2

Geschäftslokal (B-LNR. 5) und W 3/4 (B-LNR. 6)

WOHNUNGSGRUNDRISSE

GZ-26027-1150_Felberstraße64_Huglgasse2/Beil2_Wohnungsgrundriss



Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

W 18-20 (B-LNR. 17)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

W 25/26 (B-LNR. 22)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

W 36, Terrasse (B-LNR. 28)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

W 38 (B-LNR. 30)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  3
FOTODOKUMENTATION
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Geschäftslokal und Wohnung W 3/4
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Wohnung W 18-20
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Wohnung W 25/26
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Wohnung W 36, Terrasse
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Wohnung W 38
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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Mietvertrag

Zwischen fl r> I t t.

i>. I j-i ciiicrsiraiise 04- o.ifennlmer

als Vermieter

unu ais iviicter

derzeitige AiiScliiiii
trau Mag. Martina Wim'SCUNlG
●G70 Wien. Burasa.ssc 2?;-'^7 Tnn to

/ ✓*/ l'

g 1 tiviieigegefistand und Aüsstartung)

1. Vermietet wird ausschließlich der Iimenraum der Wohnung im Hause 1150 Wien

04 Stock 4 Ti?r Hr

igen Wolmrauin . Küche/Kochciische, Baderaum, ^''orraum, WC

Die Wohnung ist ausgestattsi mit einer Wasserentnahmesleile
Weitere lunktionsfähige Ausstattung

Warmwasseraufbereitung mit Anschlüssen in

Felbcfstrasse

bestehend aas I
Nf'

- Küche und Bad

-Küche und Bad

Die Wolmung ist in ordnungsgemäßemdirauchbarem Zustand, sie entspricht
(§ 15a Abs. 1 Mietrechtsgesetz - MRG) der Ausstaitungskategorie Kat A

Die Nutzfläche beträgt
Die allgemeinen Teile des Hauses befinden sich i
Richtweitgesetz - RichtWG).

2. Der Mietaessnsland darf rmr t<t

65^ ml

n ordnungsgemäßem Erhaltungszustand (§ 2 Abs. 2

.1-,

- ~ iCt VVCiucii.

Eine ^dening des Verwendungszweckes bedarf der schriftlichen Zustimmuns des Vennieters Wird die Wohn-m,.

3. Der Nlieter ist berechtigt, folgende Gemeinschafisanlagen mitzubenutzen: Liftanlage, Kellerabteil

4. Dem Mieter werden für die Mietzeit die Schlüssel ausgehändigt.

§ 2 (Vertragsdauer)

1. Unbefristeter Mietvertrag
Das Mietverhältnis beginnt am it'^nno „..-.j „..x- , ,
_ , _ “ aui uul>4/;m.uuuuc ^11 anpesrmn«cfn

t:- '' T"' sc>ci,iticiicn oestimjnungen aufgelöst werden

z"u"ioi^en gerichtlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalende
oder

srmonats

●f■ Dtfi isteiai' Pirit.t*'e! ersg

(Mindcsiuia j Jaliie, keiuc Busüuaiik lg dci HOclislddUCT')m

- . _ und endet am ohne KQndigURg.
I.- ~ ^ ®^^®^^gszeitraum-nach Ablauf einer einiähr>en Ver^’>"s-''d'

^ er ange.^gsüauer eine unabdmgfrsrc-geseizlid^uflösungsmöglichkeit durch gerichtliche Kündimin?zum '
Mon^sletzten unter Einhaltung einer dreim^ifiiBS^tedjgigsfiist o=n«nm.ne i^.unaigung zum
Vereinbarter wcbtigerKündigungsgmnd (§ 30 f.fRG) ÄrSv^HmeTcrri^
(.. ciiCrguL^^, , critaui a>-i EigwiUaiiu..uli,iujig ucioh Vuiiiägeii eines biiidendi

^mggnügung. Unter\'ermiehjng

ulrik
Rechteck



§ 3 (jVIietzins)
1 r^,

x^i uiuiKiuiuj tr^ o^uaMi

zu entrichten und besieht aus
- (.icrrji Piau'^tmieizii’

(im Falle der Befristung unter Berücksichtigung des Abschiac’es
gemäß Pkt. la) ®

● dem

laufenden uffenl

U^k.

kiirrv -TO

uuuO

Euro € 39.58 10 % Ust

A

U41 l>k*UlCUMUJMCJt LJlKt

icnen Abgaben
- besondere Aufw'endungen - Liflaniasc
- iviujiH#u»auonNpeI'»nij,f der 1*1^

k'i>. £!
r.av UJ UHU

Euro £ AO
"10,0-;

I 'i'}

brUu< i
r.uro kl

- Mcizkusicn, Warmwaiiserkosten

-wi wiioau:L".iuicr (nt ucj jeweiligen gcsccziicnen Hobel

la. Für den Fall einer Befristung eemäß 6 2 2 , »st b“'"» p-i-*—1->—:->c /i»r

Befristungsdauei- ^'o^gesehene Abschlag wie folgt berüdcsichtigt :

F,uro 	

- Euro	

Kauptmieizins
ohne Befristung

/t> Berri.sbariti!5»aürschia»			
Hauptmiet-ins ün Befrisrangszeiti-aum Euro

Diese Befristung gilt nri Fall der Umwandlung in

-25

einen Miet\'ertrag auf unbestimmte Zeit ab dem Umwandlungszeitpunkt nicht mehr.

2. Der frauptm.etzms gemäß § ] 6 Abs. 2 MRG eirechnet sich aus dem Richtwert inkl. Zuschlägen und Abstrichen
Bei einem Lagezuschlag gemäß § 16 Abs. 2 Z4, Abs. 3 und 4 MRG schriftlicher Hinweis:

Der rSrf^ Umst^de wilden die überdurchschnittliche Lage (Außerhalb eines Gründei^eitviertels) berücksi-htir^
bSSwST P-tn ''f Verkehrswenes der Liegenschaft unterBerüdcsichiimmg der 'B.b^Lbark„u ub^. de, Richtwertnuttiung zugrunde gelegten Gnmdkostenanteil. ’ '

Anstelle des oben vereinba'.ten Kauptmictzinses ist

- oemäß SIS ff'A/Ti,»TTa,'hrirrr,»c.=T- .'S/Or:'! J.-_ r\ j TT ●,

~ " V—“T^/ u,v uci »c;iciiuiit^szeirramnes'PCI une^stim:

oder Befristung auf mindestens 4 Jahre) erhöhte Hauptmietzins von^

zu entrichten.

’CiuügSuäuCi

Euro €

- gemäß § II ffMietrechtsgesetz (MRG) der auf Dauer einer

Vereinbarung nach § 16Abs. 10 MRG erhöhte Mietzins
ftir die Dauer des Erhöhungszeitraumes, di. bis
zu entrichten.

von

Hauptmietzinses (des Entgeltes für mitvermietete Einrichtungsgeg enstände und

PiVhh^^rt gen nach Maßgabe der in den §§ 5 und 6 RichtWG vorgesehenen Wertsicherung (Neufestsetzung)
h u7 ^ Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Richtwert - vereinbart. ^
w I ^ Dach Punkt 3.a. nicht (mehr) zur Anwendung gelangen können so erfoi-t die

StetfrS™ T:tx™ VeArauchejpreistodex 2005 „der dem» seine.tt.4. Ul *r: ^ '' crtsichenmg ist die im Zeitpunkt des VertragsabscM__.
. 1 m diesem Fall bleiben Indexschwanktmgen bis einschließlich 5 %

™bemefa,cht,gt D,eser Spielraum ist bei jedem überschreiten „ach oben oder unten auf

b^echnen, wöbe, stets dte erste außerhalb des jeweiligen Spielraumes gelegene Indexzahl die iwoU ot
d,e Neuberechnung der Miete als auch fflr die Berechnung des neuen Spieliumcs zu bilden ^at ^ “

c. Em Verzicht auf die .Anwendung der Wert.sichening bedarf der Schrifrfonn.

der

ncc*ÄC *n JtZt

4. Em Vereicht auf die Benützung der vorgenannten Anlagen oder von Teilen derselben bedarfeiner schriftlichen
Vereinbarung, soweit nicht die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften scnmtiichenetwas anderes vorsehen.

,, vollständig entrichteten des Mietzinses gemäß Pkt 1 bis 6 obli'*®t d’-* Widmun" d'
Zahlungseinganges - vorbehaitiieh gegenteiliger gesetzlicher Anordnung - dem Vei^ctcr.' ' '

5. Im Falle ei ler nicht

6. Der verembarte MJetzins ist im Vorausjeweils am Ersten des Kalcndermonats fällig .
Zahlung das Einlangen maßgebend ist Der Mieter haftet dem Vennidter für alle durch
verursachten kosten und Auslagen; insbesondere hat
ersetzen, die diesem dadurch entstehen, dass

wobei für die Rechtzeitigkeit der
- die verapätete Mietzinszahlunn

er dem Vermieter jene Kosten (einschließlich Prozesskosten) zu

Äh,,,- ^ ... . . ^’erspäleten Zahlung-sei es auch durch Postlauf bzw die

mi, d™ ^ Mietzinsroclrstände

er von



7. Die Aufrechnung y^on Gegenforderungen gegen den Mietzins (einschließlich Betriebskosten. Abgaben etc.) ist -
der ZahUingsunfähtgkeit des Vemiieters - ausgeschlossen, soweit sie nicht Im rechtlichen

^ icAivcMr-iU Oücr yo^ '

nes veFni''[‘T- i-ür ' - - ' maschineller Bearbeitung nicht zur Kenntnis
Schreib™s empfohie7'*" Meters an den Vermieter wird die Form des rekommandierten

e Mieter haften für den gesamten hfieizins solidarisch.

cinbaTiing wird unabiiängig von dfn thr den ■''tieter ^

ou ucrci! aiuauiger Änoerungen geschIos.sen.

ivmaib. vvuiucii.

●ILJÜ.S.LC oüci* ui des ivüctsr5 aui ^2JiijCh^insr

U

i K/Mr'Ti

g << toonserge Kecnte und r iliciileu der V’ertrassDartneri

1. Der Mieter hat den Mietgegenstand und die für den Mietgegenstand beaimtnten Einrichrnngen und Geräte wie im

SnioBcrüteld't'Sn Wasserieilungs-, Beheinungs- und sanitären Lagen sowie Gas- undbtoogerüte und Ofen zu .varien sowie insoweit instand zuhalten nnd zu emenem finsbesondere auch die Em.„er,„
von wannH’asser-/fiei2eerSten und d"M al^'-s Qo>>8-'n.„ riese-TT .			 	
von ernsr-n rj ‘ -m ..rroiC Schäuen des nauses nandeii. wjra die Behebung
vjn em^,n bchüd.n Kaufes üöüg, so ist oer Mieter Dei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Vermiete-
V eCTg Anzeige zu machen. Die w’arturigs- und Insiandhainingspflicht erstreckt sich auch auf vorhandene'** *”*"'
Äntwiiicnan 1 ägäii,

rS Schäden, die dem Vermieter aus einer unsachgemäßen oder sonst vertragswidrigen
7' ^^Segenstandes bzw. mangelnder Wartung durch ihn, seine mit ihm zusammenwohnenden

D' I sonst ’i’on ihm in die geuiieteten Räume aufgenommen rersonen einschließlich
^ w^den. Dies gilt insbesondere auch für Wasser-, Gas- und Elektroleitungen und die daran

-ügeschlossenen Gerate sowie für Öfen, Rauchabzüge und del.

F nicht nach, kann der Vermieter nach vergeblicher Aufforderung und

dmSwn erforderlichen Arbeiten jederzeit auch im Mietgegenstand auf Kosten dts M
4. Der Mieter hat das Betreten d

"3ch Voranmeldung zu dem Mieter zTi'utS^ Zeiten
m^mgheh zu machen. Bei Gefahr im Verzug kann der Vermieter jederzeit ach in Abwesenheit des Mieters die

träume betreten. Der h-üeter hat auch für diesen Fall Vorsorge zu treffen, dass der Mietgegenstand zugänglich ist,

^onsten er flir alle ^durch entstehenden Kosten und Schäden (insbesondere im Zusammenhang mit der Ö^une desMietgegenstandes aufzukommen hat.

voräbergehende Benützung und die Veränderung seines Mietgegenstandes zuzulassen, wenn dies zur
Dtmehfu^g von Erhaltimgs- Verbesserungs-, Anderungs- oder Errichtungsarbeilen an aUgeraeinen Teilen des Hauses

odj zu Behebung ernster Schäden des Hauses oder in anderen Wohn- oder Geschäftsräumen notwendig, zweckmäßig
imd dem Mieter zumutbar ist. Bauteile, Vorrichtungen oder Geräte, die zum Zweck der ÜberprOfimg Reinigung
W^ng oder Reparatur zugänglich sein müssen wie Kamintüren, Wasserabsperrhähne, Gas- oder Stromzähler

W^i^messg jaie, Heizkörper, Ver- und Entsorgungsleitungen etc. sind i'om Mieter zugänglich zu halten bzw ’ im
Bedarfsfall auf seine Kosten zugänglich zu machen.

»A

U A \ 7.. .pt:

6. Beabsichtigte A-beiten am Mietgegenstand hat der Mieter dem Vermieter
und Umfang sowie unter

schriftlich imtcr detaillierter .Aigabe von
s ü“ Aüssichi geiiummenen befugten Gewerbetreibenden so rechtzeitig

^zuzeigen. dass der Vermieter die Interessen bezüglich des Hauses und dessen übrigen Bewohnern wahrach^en k
Soweit kein gesetzlicher Anspruch des Mieters auf Vornahme von Arbeiten besteht, dürfen diese Arbeiten nur mit

Vemueters durchgefiihrt werden. Hinsichtlich der Investitionen verzichtet der Mieter auf alle über
§ lüMRG hinausgehenden Ansprüche.

cann.

7. in allen Fällen hat der Miemr auf eigene Verantwortung für die rechtzeitige Beschaffung der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen und sonstiger Unterlagen (z.B. Kaminbeftind) zu sorgen. Die Arbeiten sind unter Einhaltung der jeweils
geltenden Vorschnften von dazu befugten Gev/erbetreibenden durchzulüliren.Elcictro-, Gas- und Wasserleitungen
dürfen nur unter Putz verlegt werden. ~

8. Der Mieter hat alle durch die Arbeiten, Änderungen und dgl. dem Vermieter unmittelbar oder mittelbar entstehenden
Kosten (en.va auch als Folp behördlicher Auflagen) unverzüglich zu ersetzen; dazu gehören auch Auffvendungen ffir die

emigiu^ und eine allfallige Entschädigung an jene Personen, deren Rechte anlässlich der .Abeiten beeinträchtigt
werden Ebenso obliegt dem Mieter die ehest mögliche Entfernung von Bauschutt etc. sowie Wiederherstellung
beschädigter allgemeiner Teile des Hauses (einschließlich Malerei) aufseine Kosten.



9. Nicht in § 1 angeführte LiegenschaftsteiJe können
Miet\'ertrages werden.

10. Die Tierhaltung ist ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung der Vertragsteile unzulässig.

11. Der mieter sri^t dem Ab^hluss, der Erneuerung oder der Änderung von Verträgen über die angemessene Versichenina
Leimns.wasser.=häden ebenso de,^ Indcx^pa^ungcn zu, bzw, trin den

§ 5 r/erbot der üntervermietung)

durch gesonderte schriftliche Vereinbarong Gegenstand des
mü¬

des

Die gSn^iche Ouei ieli weise uuiervermiemng oder sonstige ÜherJa.sstmg
cri+om X u . . ● . . ~ ^ — i.->i—
s 5 iuiucici vursicni—nicnigesiattet

§ 6 (vv'eiiere Vereinbarungen)

Es wurde eine Kaution von € 2.900.- (in Worten zweiteusendneunhu ndert) bei
^gen^ichnung des Mietvertrages durch den Eigentümer gleichzeitig bestätiof
S●cfaeräe!tS!eIstungftir●2afeadc^IV^ie^vorschreibangen,vemahrt. '

§ 7 (Formgebote)

Vertragsabschluß hinterlegt und mit der
und eingehoben. Der Geldbetrag wird sl

w

dein Veneter nicht eine andere Zustelladresse zur Kenntnis gebracht wird, erfolgen Zusteüunoen aller Art
die Adresse des Mietobjektes mit der Wirkung, dass sie dem Mieter als zugekommen gelten,

getroffene schiffiliehe oder mtlndüche Vereinbanmgen
Vertragsabschluss ihre GOltlgkett; eme Abänderung des Vertrages kann nur schriftlich erfolgen.

3. ^erhm ninmu der Meterw Kennlni^ dass neben dem Vennieter und seinem Bevollmächtigten mir derenleitenden Angestellten berechtigt sind. dRm Mipfpir 7ii«:?it-Tiir>Ha j t r r.- . .

an

verlieren bei

wuxa.uauuutbia uliu V ctpiiicitujnuttn ZU CriaSSK*

§8 (Kosten)

Di^em Vermieter oder seinem Bevollmächtigten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Mietvertrages erwachsenden

uSatzsteuer etc. beträj^ entMende Mietzins emschließlich derzeitige Betriebskosten, öffentücher Abgijen,
620,-

7.440,-

monatlich:

Somit für das Jahr
Euro

Eurow

vor

Wien, am 16.10.2009

! f ,f
iteiAt it

/ /

/ / ! ' I

I
V

Vennieter
t Mieter

V
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